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u-10 11<fder Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Dringliche Anfrage 

der Abgeordneten Stoisits, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die menschenrechtsverletzende Vollzugspraxis österreichischer Behörden 
aufgrund des neuen Asyl-, Fremden- lind Aufenthaltsgesetzes 

I. Zum Asylgesetz 

Zahlreiche Bescheide, die aufgrund des Asylgesetzes 1991 erlassen werden, bestätigen, daß 
durch die Vollzugsorgane nicht nur Rechtsverletzungen begangen werden, sondern direkt 
grobe Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern unterstützt werden. Daß es sich 
hierbei um keine Ausnahmefälle handelt, beweist die hohe Anzahl solcher ablehnender 
Asylbescheide. 

Beispiel 1: 

Türkischer Staatsbürger, von Polizeibehörden mißhandelt, Asylantrag abgelehnt. 

Ärztliches Attest im Asylakt: 

"Bei der heutigen Untersuchung sind folgende Verletzung.\:!fJlgen feststellhar: An heiden Seiten des 
Rückens insgesamt 16, je acht Zentimeter lange, ein his zwei Zentimeter breite Narben nach 
Verbrennung; D(1cmnität des Nasenhei/l.'i (wie nach Fraktur); DruchchmelZ linkes Jochbein ( ... ). 
Die feststellbaren Verletzung.s/olgen zeigen Übereinstimmung mit den Angahen des Untersuchten 
über am x.:r.XX.93 in der Türkei erlittene Folterungen. " 

Asylbescheid, Begründung der Asylbehörde: 

'~ .. Nach dieser Folterung kam jedoch ein rang/zoher Polizeiqfflzier zu Ihnen und entschuldigte 
sich für diese Mff.Uzandlung. Er gab weitcl:\' an, daß dieses Vorgehen oft die einzige Möglichkeit ist, 
um Ergebnisse zu erhalten und d{41 dahei auch Unschuldige zu Schaden kommen können. Dazu 
wird angeführt, daß Ihre Behauptungen, im Zuge ihrer Festnalune und Vernehmung seitens der 
türkischen Sicherheitsbelzörden Mi;f.lhandlungen al.ügesetzt gewesen zu sein, die Gewä/uung von 
A.~yll1icht rech(fcmigten, da "Polizeiühergrijfe" allein allS objektiver Sicht betrachtet, einen weiteren 
Verbleib in Ihrer Heimat noch nicht als unzumutbar erscheinen IU'isen. Aufgrund Ihrer 
Darstellung des Sachverhaltes istanzunelllnen, daß diese Mff.Uwl1dlungen jeden Bürger treffen 
hätten k.önnen, da es sich hier um die AL~fklii.rung eines Anschlages auf ein Polize(fall1zeug 
handelte. Somit kann an,f:enol1lmen werden, cluB sich diese Mmhandlungelll7icht als konkrete 
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Veifol~runfJ im Sinne des Asylr:esetzes ~er:en Sie richteten. sondern zur Aufklärunff eines 
Verbrechens dieme . ... 

Sie haben daher in Ihrem Heimatstaat keine Ve/jolgung zu hefürchten; Ihnen konnte demnach 
nicht A~yl gewählt werden." 

Beispiel 2: 

Bosnische Staatsangehörige, vergewaltigt, Asylantrag abgelehnt. 

"Im vorliegenden Fall ist he/vorgekommen: 

Sie verließen Ihr Heimatland nicht m~"grul1d der dOlt hen:'ichenden Kriegssituation, sondern wegen 
der VoJj"älie VO/1l xx.xx.92, als Sie von drei hetrunkenen Soldaten mißbraucht worden waren, und 
Mitte.xxx 93, als Ihre Mutter von drei oder vier Serhen an den Beinen ins Haus geschleppt wurde, 
Sie aber nicht wissen, was in weiterer Folge rnit ihr passie/te, und der daraus resultierenden 
permanenten Angst, weiteren M~rUzandlungen, ja sogar Vergewaltigungen ausgesetzt zu werden. 

1m Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen kam und kommt es jedoch nicht nur in Ihrem 
Fall zu ÜbergrUlen und Bedrohungen. 

Die an Ihnen her:alllfene VelgeHmlrir:/ltlg lind Mißhandlunr: Ihrer Mutter sind a.\ylrechtlich insofern 
unhellchtlich, als Sie für sich noch keine Riickschliisse ({uf eine Ver{o/gungsmotivation des Staates 
zulassen. da diese zweifdsohne verhreclwrische I-Iandlunr:el/ of1cmsichtlich von hetrunkenen 
Soldaten aus eir:ene/11 Antrieh r:esetzt wurden. 

Diese Daten durch die serbischen Soldaten sind zwar auf da<; Schälfste zu verurleilen, stellen 
jedoch somit keine Velfolgungshandlungen im Sinne des § 1 A.\ylgesetz 1991 dar. 

Andere Verjolgungslwndlungen hahen Sie nicht hehauptet. 

Ihnen konnte denll1ach auch nicht A.~yl gewählt werden. 

Beispiel 3: 

Tunesischer Staatsbürger, Mitglied einer oppositionellen Gruppierung, Asylantrag abgelehnt. 

Aufgl1l11d des amtswegigen Ermittlung.\vcl.1ahrens irn Zummmenhalt mit Ihren Angahen werden 
folgende Feststellungen getroJfc~n: 

"Die Venllteilung und die ausge.\jJl'Ochene Freiheitsstrafe clj'olgte wegen Ihrer Mitgliedschaft zur in 
Tunesien verbotenen AL NAI-IDA-Organisation ... , da Sie Mit,r;lied dieser verhotenen 
Orr:anisation sind. ist es durchaus ler:itim. daO sich staatliche Ermittlun[1en zur Erkliinwg Ihrer 
Tiitir:keit il1nerlzalh dieser Organisation r:e!:Jcn Sie richteten und in einem entsvrechenden 
Gericht.welj'ahren auch eine Haftstrafc' verhÜnfft wurde. 

t: 
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Es ist für die Behörde unglaubwürdig, wenn Sie behaupten, daß die Verurteilungen bzw. 
Inhaftierungen ausschließlich wegen Ihrer politischen Einstel/ung erfolgt sind. 

Die Verurteilungen sind wegen der Mitgliedschaft zu einer verbotenen Organisation bzw. wegen der 
Teilnahme an verbotenen Versammlungen etjolgt. 

Ihre politische Haltung häuen Sie auch au,ßerhalb dieser vom Staat verbotenen Organisation 
manifestieren können. 

Es ist für die erkennende Behörde auch nicht nachvollziehhar, daß Sie begründete Furcht vor 
Vetjolgung in einer von der Genf(~r F/üchtlingskonvention geforderten Intensität erdulden mußten, 
da Sie nach der einmaligen Festnahme im.xxx 1992, bei der Sie unter Folter verhört wurden, 
weiters nach der ersten Verurteilung zu einer Haftstrafe am XK.XK.199 J noch weitere Zeit in 
Tunesien aufhältig waren. 

Das Bundesasylamt ist der Auffassung, daß Sie unmittelbar nach diesen Votjällen Ihr Heimatland 
verlassen hätten, wenn Sie tatsächlich /Jegründete Furcht vor Velfolgung im Sinne des § rz.l 
Asylgesetz 1991 gehabt hätten. 

Aus der Begründung, mit der Sie sich der Haftstrafe entzogen haben, kann ehenfalls die 
Flüchtlingseigenschaft nicht abgeleitet werden. 

Auch in Österreich werden Personen, die zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden 
sind, Beschränkungen auferlegt. Für die Bekleidung eines öffentlichen Amtes in Österreich ist 
unter anderem Unbescholtenheit Voraussetzung. 

Da Sie aufgrund des festgestellten Sachverhaltes keine Umstände glaubhaft machen konnten, die 
die Annahme rechtfertigen, daß Sie in Ihrer Heimat einer Veifolgung im Sinne des § 1 Z.l 
Asylgesetz 1991 ausgesetzt waren, konnte Ihnen nicht A.\yl gewährt werden." 

Beispiel 4: 

Armenischer Staatsangehöriger, von MiJiHirpolizei gefoltert. Asylantrag abgelehnt, in seinen 
Heimatstaat abgeschoben. 

"Im vorliegenden Fall Li't ledigliCldzervorgekOlnmen: 

... Es ist eine amtsbekannteTatsache, daß es im Zuge von kriegerischen Handlungen immer 
wieder zu tiefgre(fenden Men.'ichenrecluwerletzungen kommt. Allein daraus irt jedoch keine 
individuell konkret gegen Ihre Person gerichtete Verfolgung:mwtivation des Staates im Sinne der 
Gen/er FZüc!ztlingskonvention ableitbar, die die Gewährung von A~yl indizieren könnte. 

ihr VOltJringen, daß man Sie sicher a!,; unbequernen Staatsbürger getötet hätte, weil Sie die 
Regierung durch Ihren Bericht über die Greueltaten angeschwärzt hätten, konnten Sie durch 
keinen konkreten Hinweis untennauern. 
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Sie haben Ihre Einheit Anfang September 1991 mitten im Kriegseinsatz verlassen. Als Sie sich im 
Dezember dem Militärkommando in Eriwan stellten, wurden Sie verhaftet. Ihre behauptete 
Festnahme stellte somit eine auf einem originären und souveränen staatlichen Recht beruhende 
legitime M aßnalzme dar. 

Die Einberufung zur Militärdienstleistung stellt keine Vetjolgung im Sinne des § 1 Asylgesetz 1991 
dar. da die eljorderliche Verfolgungsmotivation nicht gegehen ist. wenn die staatlichen 
Maßnahmen der Durchsetzung staatshürgerliclzer Pfflchten dienen. Eine unter Umständen auch 
strenge Bestrafung wegen Wehrdienstverweiurung hzw. Desertion stellt als solche keine Veljolgung 
im Sinne des § / Asylgesetz 199/ dar . ... 

Dievon Ihnen vorgehrachten Mißhandlungen kÖnnen für sich allein hetrachtet nicht als 
asylbegrUndende mittelhare staatliche Velj'o!gung gewertet werden. da derartige qhergriffe 
selbständiu Handlungen von Einzelpe/:wmen sind. welche nicht al5 politisch. relilliös oder 
ethnisch motivierte. vom Staat initiierte oder geduldete Verfol~T[-lnIlShandlungen damtellen. auch 
wenn sie von Organen der Militärpolizei gesetzt werden. 

Hätte mq.n tatsächlich ein gravierendes Interesse an Ihrer Velj'olgung, ja sogar an Ihrem Tod 
gehabt, hätte man Sie wohl nicht wegen einer Erkältung zur medizinl~chen Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht. 

Auch die Tatsache, daß Ihnen, wenn auch über Vermittlung eines Abgeordneten, ein Reisepaß 
ausgestellt wurde, spricht gegen da'i Bestehen einer Velj'olgung.w(~fahr."· 

BeispielS: 

Türkische Staatsangehörige, Kurdin, Asylantrag abgelehnt: 

"/m vorliegenden Fall ist lediglich hervorgekommen: 

Sie sind Kurdin und da Sie sich in Ihrer Heimat unterdrückt fühlten, beschlossen Sie diese zu 
verlassen . ... Sie wurden zwar zweimal inh~ftiert und verhört, im Zusammenhang mit den 
Verteilen von Flugblättern der PKKund aufgiundeiner Anzeige einesDotfwächters nach dem 
Newroz-Fest 1992, aber dennoch c;nckonkretgcwen Sie gerichtete Verfolgung im Sinne des 
Asylgesetzes 1991 konnte aUs Ihrel1l Vorbringen niclztahgeleitet werden. Die Tatmche. daß Ihnen 
von· Gendarmen eil1CVergewaltigüngangedroht wurde. b't ehen.fall'l al5eine Drohung einiger 
Organe der türkischen SicherheitsbehÖrden zu qualifizieren. VeJj'o!gungsmQt;vat;onen können 
daraus jedoch nicht abgeleiterwerden. Sie haben daher in Ihrem Heimatstaat keine Velj'olgung zu 
befürchten,' Ihnen konnte demnach aue:h nicht A.\yl gewälu1 werden. 

Beispiel 6: 

Staatsangehöriger des ehemaligen Jugoslawien, Stellungsflüchtling, Asylantrag abgelehnt. 
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'm 1993 wurde Ihnen von einem Kurier des Bundesheeres wieder ein Einberufungsbefehl 
überbracht. Sie waren zuhause und ühemahmen den Einherufungsbefehl. Im Schreiben stand, 
daß Sie sich innerhalb von einer Woche in der Kaserne von xxtx melden sollten. Sollten Sie sich 
nicht melden, würden Sie als Kriegsverbrecher verurteilt werden. ... " 

"Im vorliegenden Fall ist lediglich hervorgekommen: 

Als Grund für Ihre Flucht .führten Sie an, daß Sie nicht eimücken wollten, weil Sie nicht bereit 
sind, auf Ihre Landsleute zu schießen. 

Hierzu wird von der erkennenden Behörde ausgeführt: Die Verpflichtung zur Militärdienstleistung 
stellt keine Vefjolgung im Sinne des § J A.\ylgesetz 1991 dar, da die e1j'orderliche 
Veifolgungsmotivation nicht gegeben ist. Die Siclzerstellung der militärischen Dienstpflicht durch 
Straf androhung stellt eine lll~f einem originären und souveränen staatlichen Recht beruhende 
legitirne Maßnahme dar, weshalb eine unter Umstünden auch strenge Bestrafung wegen 
Wehrdienstverweigerung als solche keine Ve1j'olgung im Sinne des § 1 A.\ylgesetz 1991 darstellt. 
Ihre Beweggn1nde. dem Einherufunrtshefehl keine Folfte zu leisten. sind a\ylrechtlich insofern 
unbeachtlich. als sie fÜr sich noch keine RÜckschlüsse auf eine VerjollJ,Unftsmotivation des Staates 
zulassen. 

... Nach Ansicht der Behörde hestehen keine sticllhaltirten Gn1nde für die Annahme. daß Ihnen in 
Ihrem Heimatstaat eine Veffo!rtung im Sinne des .§ 37 Ahs.2 des Fremdenrtesetzes droht." 

Wie bereits gesagt, handelt es sich bei diesen Fällen leider um keine Ausnahmen. Die 
Bescheide belegen, daß in jedem Asylwerber ein potentieller "Mißbrauchstäter" gesehen wird. 
Die Vollzugspraxis der Asylbehörden haben dazu geführt, daß auch in Österreich politische 
Flüchtlinge nicht mehr sicher vor Verfolgung sind, sondern durch diese Asylpraxis 
Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern auch direkt unterstützt werden. 

H. Zum IF'Iremdlell1lgeseh:: 

Nicht nur durch das Asylgesetz, sondern auch durch das Fremdengesetz werden grundlegende 
Menschenrechte durch die Vollzugsbehörde, insbesondere in Bezug auf die 
Familienzusammenführung verletzt. 

Beispiel i: 

Türkischer Staatsangehöriger, 12 Jahre alt, Sichtvermerk abgelehnt 

Herr X.Y. lebt seit 1981 in Österreich, war als Bauarbeiter beschäftigt, besitzt einen 
Befreiungsschein und einen unbefristeten Sichtvermerk. Seine Gattin lebt seit 1984 in 
Österreich und hat ebenfalls einen unbefristeten Sichtvermerk. Drei minderjährige Kinder 
leben bei den Eltern, ein Sohn macht eine Lehrausbildung. Nur ein 12jähriger Sohn befand 
sich bis vor kurzem noch in der Türkei. Der Sohn lebte bisher in der Türkei bei den Eltern 
des Vaters bzw. wurde auch teilweise von einer Tante betreut. Für die Verwandten bedeutete 
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die Versorgung des Kindes eine enorme Belastung, sodaß das Kind nicht seinen Bedürfnissen 
entsprechend versorgt wurde und daher ziemlich verwahrloste. Die Eltern bemühten sich 
daher, bei der österreich ischen Botschaft einen Sichtvermerk für die Einreise nach Österreich 
zu erhalten. Dies wurde allerdings mit der Begründung abgelehnt, daß die in Wien zur 
Verfügung stehende Wohnung zu klein sei. Die Familie bemühte sich lange Zeit, eine größere 
Wohnung zu finden. Dies war jedoch nicht möglich. Um das Kind endlich nach Österreich zur 
Familie bringen zu können, holte es der Vater am 15.2.1993 aus der Türkei. Die Einreise 
erfolgte über einen Grenzübergang mit Autohus. Der Sohn ist im Paß des Vater eingetragen. 
Da der Vater selbst ein unhefristetes Visum hat, ging er davon aus, daß die Erteilung eines 
Visums für den Sohn in Österreich keine Schwierigkeit sei. 

. . 
Am 1.3.1993 stellte er für seinen Sohn einen Sichtvermerksantrag. Mit Bescheid vom 
25.3.1993 wurde ihm mitgeteilt, daß die Erteilung eines Sichtvermerkes abgelehnt wird, da die 
Einreise unter Umgehung der Grenzkontrolle erfolgt sei. Bislang wurde noch nicht die 
Ausweisung verfügt. Das Kind hesucht zur Zeit in Wien die Hauptschule. Herr X.Y. befindet 
sich wegen einer Herzerkrankung seit längerer Zeit im Krankenstand. Das 
Familieneinkommen (Krankengeld inkl. Familienbeihilfe) beträgt ca.öS 15.000,--. 

Bescheid der Fremdenpolizei vom 25.3.1993: -

''Sie reisten laut Ihren Angahen am 15.2.1993 gemeinsam mit Ihrem Sohn X Y. aus der Türkei 
kommend über Ungarn in das Bundesgebiet ein. In Ihrem eigenen Reisepaß befindet sich ein 
unbefristeter Sichtvermerk, uu.\gestellt um 27.4./989. 

Für Ihren Sohn Xx. besitzen Sie jedoch keinen gültigen Sichtvermerk und erfolgte somit die 
Einreise und der darauf folgende Aufenthalt illegal. 

Bezüglich des sichtvermerk':ifreien Aufenthalt Ihres Sohnes werden Sie von ha. im Zuge des 
Verwaltungsstrafrechts hestraft. " 

Beispiel 8: 

Türkische Staatsangehörige, 7 Jahre alt, Ausweisung durch die Fremdenpolizei . 

Frau B. ist seit August 1989 in Österreich, hesitzt einen Sichtvermerk bis August 1993, und 
eine mit 28.9.1994 befristete Beschäftigungshewilligung, derzeit ist sie in Mutterschutz. 

Ihre Tochter ist in ihrem Reisepaß eingetragen und reiste mit ihr gemeinsam am 25.8.1992 
nach Österreich ein (ohne eigenen Sichtvermerk). Am 2.10.1992 stellte sie einen Antrag auf 
Erteilung eines Sichtvermerkes für ihre Tochter. Sie war damals bereits schwanger und in 
sehr schlechter körperlicher und psychischer Verfassung, da sich ihr Gatte von ihr getrennt 
hatte und in die Türkei zurückgekehrt war. Sie befand sich mehr als einen Monat in 
Spitalspflege und konnte daher erst am 17.11.1992 einer Ladung der Fremdenpolizei Folge 
leisten. Dort wurde ihr mitgeteilt, daß die Tochter keinen Sichtvermerk erhalte, da sie illegal 
eingereist sei. Sie müsse daher ausreisen. Frau B. war anschließend wieder in Spitalspflege 
und stellte am 14.2.1993 neuerlich einen Sichtvermerksantrag für die Tochter. Am 15.2. 
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sprach sie bei der Fremdenpolizei in dieser Angelegenheit vor und erhielt den 
Ausweisungsbescheid für ihr Kind (sieben Jahre alt!). Im Miirz erhielt sie eine mit 9.3.1993 
datierte Strafverfügung über öS 2.000,--, worin fälschlicherweise ihr (der Mutter) vorgeworfen 
wird, sich vom 2~~8.1992 bis 1.3) 993 nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten zu haben. 

Am 11.3.1993 hat dann Frau B. aufgrund des enormen Drucks der Behörden und aus Angst 
um ihr Kind die Tochter in die Türkei zurückgebracht. Frau B. war damals im sechsten Monat 
schwanger. 

Inzwischen wurde ihr zweites Kind geboren, sie ist zur Zeit im "Haus für Mutter und Kind" 
der Caritas untergebracht. Sie hat dort eine 30 m2 große Zimmer-Küche-Wohnung, die ihr 
zur Verfügung steht, bis sie eine eigene Wohnung gefunden hat. Ihr Einkommen ist über die 
Wochenhilfe bzw. Karenzurlaubsgeld gesichert. 

''B. reiste am 25.8.1992 unter Umgehung der Grenzkontrolle und ohne Sichtvennerk in das 
Bundesgebiet ein und hült sich bis dato auch ohne Sichtvermerk in ÖstelTeich auf. Dieser 
Sachverhalt wurde auch im Verrvaltungswege zur Anzeige gebracht und bestraft. Bereits am 
2.10.1992 wurde ein Sichtvermerksantrag eingebracht, jedoch nach Erklärung der Sachlage wieder 
zurückgezogen, wobei auch ein Ausreiseauftrag bt:\' 17.11.1992 el1eilt wurde. Der Ausreiseauftrag 
wurde mißachtet und stattdessen am 14.2.1993 ein neuerlicher Sichtvennerksantrag eingebracht. 

Da Sie als Eniehungsberechtigte (~f"enbar nicht gewillt sind, für das Kind von einer 
Vertretungsbehörde einen Sichtvermerk zu verlangen und so dem Kind eine legale Einreise zu 
ennöglichen, war .\pruchgemäß zu entscheiden. " 

Betrifft Student/inn/en und Wissenschaftler/innen 

In den letzten Wochen häufen sich im gesamten Bundesgehiet die Fälle, in denen 
Student/innen, die im Herbst, also vor Inkrafttreten des Fremden- und Aufenthaltsgesetzes, 
nach Österreich gekommen sind, mitgeteilt wird, daß sie sich illegal im Land aufhalten und in 
ihr Heimatland zurückkehren müssen, um von da aus eine Aufenthaltsgenehmigung zu 
beantragen. Allein auf der Musikhochschule Wien, mit einem Ausländer/innenanteiJ von ca. 
40 Prozent, davon ein großer Teil aus Fernost, gibt es täglich neue Fälle. 

Es wird in Zukunft nicht mehr müglich sein, als Tourist einzureisen, hier um Zulassung zu 
einem Universitätsstudium anzusuchen und unverzüglich mit dem Studium zu beginnen. Die -
in den meisten Fällen kostspielige - Rückreise ins Heimatland, um bei einer österreichischen 
Botschaft ein Visum zu beantragen, macht für Staatsbürger/innen aus den Dritte Welt­
Ländern die österreichische Universität nur mehr dann zugänglich, wenn sie sehr reiche 
Eltern haben. Gerade bei Studierenden der MlIsik~ oder Kunsthochschule, die erst aufgrund 
einer Aufnahmeprüfung zugelassen werden, stellt diese Regel ein gravierendes Problem dar. 

Das Afro-Asiatische Institut hat bis jetzt Stipendien an Personen vergeben, die sich bereits in 
Österreich befanden und die in der Regel als Tourist/inn/en eingereist sind, um zu prüfen, ob 
sie mit dem gewünschten Studium zurechtkommen. Es wurde in der Folge mit den 
Stipendienempfänger/inne/n vereinbart, daß sie nach erfolgreichem Abschluß des Studiums 
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in ihr Heimatland zurückkehren, andernfalls sie das Stipendium zurückzahlen müssen. Mehr 
als 60 Prozent der Studierenden sind nach Abschluß des Studiums in ihr Heimatland 
zurückgekehrt. 

Mit der NovelIienmg des Fremdengesetzes wird dieses Konzept praktisch zunichte gemacht. 
Wie negativ sich die Bestimmungen des Fremdengesetzes auf den Studienaustausch 
auswirken, beweisen auch die Schwierigkeiten, die Austauschlehrkräfte der UNI als auch in 
Österreich bekannte Künstler/innen auf einmal haben. 

nI. Zum Aufenthaltsgesetz 

Zum Aufenthaltsgesetz wurde vom Bundesministerium für Inneres eine Verordnung gemäß 
§§ 2 und 12 des Aufenthaltsgesetzes ausgearbeitet. Zu diesem Zweck wurde eine Analyse des 
österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung eingeholt. Laut dieser Verordnung dürfen 
vom 1.7.1993 bis 30.6.1994 höchstens 20.noo Bewilligungen erteilt werden. Die Expertise des 
WiFo zur Festsetzung einer NiederJassungsquote geht davon aus, "daß im Jahresdurchschnitt 
1993 die Ausländerbeschäftigung noch leicht gegenüher dem VO/jahr e.xpandieren düifte 
(+ 2.000, 0,8 %). Für die Zuwanderung aus dem Ausland würde das einen Zugang von 15.000 
bis 20.000 implizieren, bei dem da\' nrmnale Funktionieren des Arheitsmarktes gewährleistet 
bliebe". 

Diese Zahl von 15.000 bis 20.000 wurde vom WiFo ohne die Personen, die sich aufgrund der 
Familienzusammenführung in Österreich niederlassen werden, berechnet. 

Die per Verordnung festgelegte Quote von 20.noo setzt sich laut den Erläuterungen wie folgt 
zusammen: 

3.000 anerkannte Flüchtlinge, 4.000 Kriegsvertriebene aus Bosnien-Herzegowina, 2.000 
Bewilligungen für Zeitllngskolporteure, 5.000 Student/inn/en lind 5.000 Bewilligungen im 
Sinne des Familiennachzuges, verbleibt ein Rest von 1.000 Personen, die nicht definiert sind. 

Eine Aufenthaltsbewil1igung nach dem Aufenthaltsgesetz benötigen auch die in der Zeit 
zwischen 1.7.1993 lind 30.6.1994 in Österreich neugeborene Kinder, die nicht österreichische 
Staatsbürger/innen sind. Im Jahre 1992 sind in Österreich 11.583 Kinder nicht 
österreichischer Staatsbürgerschaft geboren worden. Geht man für das kommende Jahr von 
einer ähnlichen Geburtenzahl aus, so ergibt allein dies einen Bedarf an 
Aufenthaltsbewilligllngen von zumindest 10.000. Zählt man die laut Erläuterungen zu 
erwartende Familiennachzugsquote von 5.000 Personen dazu, dann bleiben lediglich 5.000 
Bewilligungen für Student/inn/en, anerkannte Flüchtlinge und Kriegsflüchtlinge. Auf jeden 
Fall wird klar, daß die Berechnung des Innenministeriums offensichtlich nicht mit der 
Realität übereinstimmt. So sind in Vorarlberg 600 Aufenthaltsbewilligungen für alle genannte 
Kategorien vorgesehen; alleine die Anzahl der neugeborenen nichtösterreichischen 
Staatsbürger/innen betrug aber im Jahre 1992 schon 798. 

DRIMENSC'.DOC 

4975/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)8 von 12

www.parlament.gv.at



9 

In der Expertise des Österreich ischen Instituts für Wirtschaftsforschung, die im Auftrag des 
Bundesministeriums erstellt wurde, wird unter anderem auch ausgeführt: ''Da ausländische 
Arbeitskräfte im wesentlichen als HiIJ~"W'beiter eingesetzt werden, dü!fte das berufliche 
Mobilitätspotential hoch sein und etwaige auftretende Nacl~frageengpässe nach Ausländern 
müßten aus den Ressourcen im Inland abdeckbar sein. " 

Laut der oben genannten Verordnung, die vom Innenministerium ausgearbeitet wurde, 
dürfen gemäß § 7 Abs.l Aufenthaltsgesetz 7.000 Beschäftigungsbewilligungen erteilt werden. 
Gemäß § 7 des Aufenthaltsgesetzes kann der Bundesminister für Arbeit und Soziales '~ .. im 
Falle eines h.'UrzJristigen auftretenden oder eines vorübergehenden zusätzlichen 
Arbeitskräftebedarfes, welcher aus dem in Inland verjÜgharcn Arheitskräftenotential nicht 
ahgedeckt werden kann. für einen bestimmten Zeitraum durch Verordnung festlegen, daß 
Beschäftigungsbcwilligungen ... " erteilt werden, die als Bewilligungen für den Fremden gelten. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang nachstehende 

Anfrage: 

Zum Asylgesetz: 

1. Vertreten Sie die Auffassung, daß eine Mißhandlung durch Behörden zur Aufklärung 
eines Verbrechens dienen kann? 

2. Teilen Sie die Auffassung der Asylbehörde, daß eine Mißhandlung durch Behörden 
asylrechtlich unheachtlich ist, wenn sich die mißhandelnden Behörden bei dem Opfer 
entschuldigt haben? 

3. Teilen Sie die Auffassung der Asylbehörde, daß die im Beispiel 1 (Zl. BAW-I104/93) 
angeführte Mißhandlung keine konkrete Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes 
darstellt? 

4. Teilen Sie die Auffassung der AsyJbehörde, wie im Beispiel 2 zitiert, daß die 
Vergewaltigung lind Mißhandlung von Frauen und Kindern in Bosnien-Herzegowina 
asylrechtlieh unbeachtlich ist? 

5. Inwiefern haben Sie der einstimmig angenommenen Entschließung des Nationalrates 
vom 17.12:1992, worin die Bundesregierung aufgefordert wurde; "vergewaltigten Frauen 
und betroffenen Kindern die Zuflucht zu ermöglichen und ihnen Asyl oder sicheren 
temporären Aufenthalt und Unterstützung zu gewühren", Folge geleistet? 

6. In den meisten Fällen sind vergewaltigte Frauen nicht in der Lage, über ihre 
Mißhandlung zu berichten. Sind Sie hereit, das Asylgesetz dahingehend zu novellieren, 
daß vergewaltigten Frauen aufgrund der Feststellung eines Arztes/einer Ärztin oder 
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eines/einer Betreuer/in ohne weitere Einvernahme durch die Asylbehörde Asyl 
gewährt wird? 

7. Sind Sie wie die Asylbehörde (ZI. 9301.278-BAT, Beispiel 3) der Auffassung, daß es 
legitim ist, gegen Mitglieder einer verhotenen politischen Oppositionsorganisation wie 
der AL NAHDA in Tunesien Haftstrafen zu verhängen, um die Tätigkeit der einzelnen 
Mitglieder innerhalb der Opposition zu ermitteln? 

8. Teilen Sie die Auffassung der Asylbehörde wie in Beispiel 4, daß Mißhandlungen durch 
Organe der Militärpolizei nicht als asylbegründende mittelbare staatliche Verfolgung 
gewertet werden können? 

9. Warum wurden zwei armenische Staatsbürger (ZI. 9300.932-BAT und 9300.933-BAT, 
Beispiel 4), die nach ihrer Desertion von der Militärpolizei mißhandelt worden waren, 
direkt in ihr Heimatland abgeschoben? 

10. Vertreten Sie die Auffassung der Asylbehörde wie in Beispiel 5, daß die einertürkischen 
Staatsangehörigen von Gendarmen angedrohte Vergewaltigung keine konkrete 
Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes 1991 darstellt? 

11. Vertreten Sie die Auffassung der Asylhehörde wie in Beispiel 5, daß eine Kurdin, 
türkische Staatsangehörige, der von türkischen Gendarmen eine Vergewaltigung 
angedroht wurde, in ihrem Heimatstaat keine Verfolgung zu befürchten hat? 

12. Teilen Sie die Auffassung der Asylbehörde (Beispiel 6), daß einem Stellungsflüchtling 
de~jugoslawischen Bundesarmee in seinem Heimatstaat keine Verfolgung im Sinne des 
§ 37 Abs.2 des Fremdengesetzesdroht? 

13. Teilen Sie die Auffassung der Asylhehörde wie im Beispiel 6, daß auch eine strenge 
Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung, die seIhst die Todesstrafe einschließen 
kann, in keinem Fall eine Verfolgung im Sinne des § 1 Asylgesetzes 1991 darstellt, 
sqndern es sich immer um eine legitime Maßnahme eines souveränen Staates handelt? 

14. Wieviele l)~serteure bzw .. Stellungsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien haben 
in den letzten zwei Jahren in Österreich um Asyl angesucht? 

15. Wieviele Deserteure bzw. Stellungsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien 
befinden sich derzeit in Schubhaft? 

16. Wieviele Deserteure bzw. Stellungsfliichtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien wurden 
in den letzten zwei Jahren in ihre HeimatWnder abgeschoben? 

17. Wievielen Deserteuren bzw. Stellungsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien 
wurde eine befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § g Asylgesetz erteilt? 
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Fremdengesetz: 

18. Halten Sie die Versagung eines Sichtvermerkes für den zwölf jährigen türkischen Buben 
wie in Beispiel 7, dessen Eltern und zwei Geschwister seit rund 10 Jahren in Österreich 
leben und arbeiten, für gerechtfertigt? 

19. Ist Ihnen bekannt, wieviele Kinder unter 14 Jahren in den letzten zwei Jahren auf 
dieselbe Art und Weise, wie in den Beispielen 7 und 8 ausgeführt, nach Österreich 
eingereist sind und keinen Sichtvermerk erhalten haben? 

20. Wieviele minderjährige Kinder, deren Eltern sich legal in Österreich aufhalten, wurden 
seit 1.1.1993 ausgewiesen? 

21. Ist es Sinn und Zweck des Fremdengesetzes, daß ein siehenjähriges Mädchen von ihrer 
hochschwangeren Mutter in die Türkei zurückgebracht werden mußte, obwohl die 
Mutter seit 1989 legal in Österreich lebt und arbeitet? 

22. Sind Sie der Auffassung, daß, wie in Beispiel 8 ausgeführt, die Strafverfügung gegen die 
hochschwangere und unter psychischer Belastung stehende Frau zurecht ergangen ist? 

23. Werden Sie dem Vorschlag des Bundesministerillms für Wissenschaft und Forschung 
Rechnung tragen und eine Regelung schaffen, wonach für Studierende und 
Wissenschaftler die Bewilligungspflicht im Sinne des § 1 Abs.3 Aufenthaltsgesetz 
wegfällt?" 

24. Was halten Sie von der Kritik des Bundesministerillms für Wissenschaft und Forschung, 
wonach die Materie des Aufenthaltsrechtes für die ausländischen Studierenden und 
überhaupt das gesamte <lsterreichische Hochschulwesen ein so gravierendes Problem 
9arstellt, daß versucht werden sollte, die Erleichterungen für di~se Personen 
rechtsverbindlich festzulegen? 

25. In letzter Zeit häufen sich Fülle, daß auslündischenGastwissenschaftler jinnjen, 
-professoren bzw. ausländischen Künstler/innen erst über mehrere Interventionen 
Sichtvermerke erteilt wurden. Sollen mit dem Fremdengesetz multikulturelle 
Veranstaltungen und Austauschprogramme im Wissenschafts- und Forschungsbereich 
verhindert bzw. erschwert werden? 

Aufenthaltsgesetz: 

26. Im Jahre 1992 gab es in Vorarlberg 798 neugeborene ausländische Kinder. Für den 
Zeitraum vom 1.7. bis 30.6.1994 sollen für Vorarlberg nur insgesamt 600 Bewilligungen 
gemäß Aufenthaltsgesetz erteilt werden. \Vird der/die 601. in Vorarlberg neugeborene 
nichtästerreichische Staatsbürger jin wie das in Beispiel 8 erwähnte siebenjährige 
türkische Mädchen ausgewiesen? 
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27. Wie wollen Sie die in der Verordnung vorgesehene Quote von 20.000 
Aufenthaltsbewilligungen vollziehen, in der 3.000 anerkannte Flüchtlinge, 4.000 
Kriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina, 2.000 Zeitungskolporteure, 5.000 
Student/innen und für 5.000 nachziehende Familienangehörige, insgesamt also 19.000 
Aufenthaltsbewilligungen vorgesehen sind, wenn allein für in Österreich neugeborene 
ausländische Kinder ca. 11.000 Aufenthaltsbewilligungen erteilt werden sollen? 

28. Wie vereinbaren Sie die Festlegung von 7.000 Beschäftigungsbewilligungen gemäß § 7 
Ab,s.l Aufenthaltsgesetz (Saisonarbeiter/innen) mit der Expertise des 
Wirtschaftsforschungsinstitutes, wonach etwaige auftretende Nachfrageengpässe nach 
Ausländer /inne/n aus dem Arbeitskräftepotential der in Österreich lebenden 
ausländischen Arbeitnehmer/innen abdeckbar sein müßten? 

29. Wie und von wem werden die Personen, die gemäß § 7 Abs.l Aufenthaltsgesetz 
(Saisonarbeiter) eine Beschüftigungsbewilligung für höchstens sechs Monate erhalten 
sollen (laut Entwurf des Sozialministeriums sind 3.030 vorgesehen), im Ausland 
rekrutiert werden? 
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